
VORBEREITUNG EINER BESCHAFFUNG

Checkliste
Woran ist zu Beginn einer Beschaffung zu denken?

Welches Verfahren kommt zur Anwendung?
Entscheidungshilfen für die Auftragsarten Lieferungen, 
Dienstleistungen und Bauleistungen
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Vorbereitung einer Beschaffung
Checkliste 4.1K

Handbuch für Vergabestellen 2004

Wichtige Punkte Hinweise

Wer soll beschaffen?

• Ist die Auftraggeberin oder der
Auftraggeber den Vergabere-
geln unterstellt?

In welchem Zeitraum soll die 
Beschaffung durchgeführt wer-
den?

• Wann brauchen Sie das Objekt
bzw. die Leistung?

• Wie lange dauert eine 
«Beschaffung»?

Was soll beschafft werden ?

• Ist der konkrete Auftrag den
Vergaberegeln unterstellt? 

• Handelt es sich um eine 
Ausnahme?

Neben Bund, Kanton und Gemeinden können unter
bestimmten Voraussetzungen auch andere Organisa-
tionen, allenfalls auch privatrechtlich organisierte Un-
ternehmungen, den Bestimmungen über das öffentli-
che Beschaffungsrecht unterstellt sein.

Wichtigster Tipp:
Planen Sie frühzeitig und erstellen Sie 
einen Terminplan! 

Die sorgfältige Erarbeitung eines Leistungsbeschriebs
oder Pflichtenhefts braucht – gerade bei erstmaligen Aus-
schreibungen – Zeit. 

Berechnen Sie auch die Fristen für die Angebotsabgabe
und den Zeitaufwand für die interne Entscheidfindung
ein, ebenso den Zeitaufwand eines allfälligen Rechtsmit-
telverfahrens. 

Die konkrete Verfahrensdauer hängt stark vom zu be-
schaffenden Objekt bzw. der Leistung, vom Aufwand für
die Auswertung der Offerten und den internen Entschei-
dungen ab. Ein offenes Verfahren dauert aber in aller
 Regel mindestens 4 Monate, ein selektives Verfahren min-
destens 5–6 Monate. Auch für ein Einladungsverfahren
werden meist etwa 2 Monate benötigt.

Überlegen Sie sich genau, was Sie wollen und brauchen
– es zahlt sich aus! 

Zu den Ausnahmen zählen beispielsweise Aufträge an
gemeinnützige Institutionen.
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Vorbereitung einer Beschaffung
Checkliste 4.1K

Handbuch für Vergabestellen 2007

Wichtige Punkte Hinweise

Um was für einen Auftrag 
handelt es sich?

• Lieferung, Dienstleistung oder
Bauleistung (Bauhaupt- oder 
Baunebengewerbe)?

• Handelt es sich um einen Archi-
tektur- oder Ingenieurauftrag,
für den ein Wettbewerb durch-
geführt werden soll?

Besteht eine genaue Vorstellung
über das Beschaffungsvorhaben? 

• Ist externe Hilfe erforderlich?

• Kann der Auftrag genau um-
schrieben werden oder sind 
nur die Eckdaten bekannt?

Wie hoch ist der Auftragswert?

Falls Sie sich für einen Planungswettbewerb entschei-
den, ist genau zu regeln, auf welche weiteren Arbeiten
der Gewinner Anspruch hat.

Wettbewerbe erhöhen in der Regel den Zeitbedarf.

Entscheiden Sie, ob Sie die Ausschreibungsunterlagen
selbst oder mit Hilfe einer externen Beratung erarbeiten
wollen. Machen Sie allfällige Beratende schriftlich dar-
auf aufmerksam, dass diese für das nachfolgende Ver-
gabeverfahren vorbefasst sind und selber kein Angebot
abgeben können. Klären Sie bei der Wahl von externen
Beratenden, ob sie das nötige Fachwissen – auch be-
züglich des Submissionsverfahrens – haben.

Manchmal ist es nicht möglich oder auch nicht ange-
zeigt, einen Auftrag detailliert zu beschreiben. Mit einer
sog. funktionalen Ausschreibung können unter Anga-
be der wesentlichen Eckdaten und Rahmenbedingun-
gen umfassende Lösungen und Innovationen gefunden
werden (z.B. bei Ausschreibung von IT-Leistungen).

Berechnen Sie zur Bestimmung des anzuwendenden
Vergabeverfahrens den Wert des Auftrages (ohne
Mehrwertsteuer). Dabei sind insbesondere die Auf-
tragsart (Lieferung, Dienst leistung, Bauleistung) und
die Dauer bzw. Häufigkeit des Auftrags (einmalig,
mehrmalig, Dauerauftrag) zu berücksichtigen.

Bei Planungswettbewerben gelten besondere Bestim-
mungen. 
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 Vorbereitung einer Beschaffung 
 Checkliste 4.1K

Handbuch für Vergabestellen 2020

Wichtige Punkte Hinweise

Welche Schwellenwerte 
werden erreicht?

 •  Handelt es sich um ein Vergabe-
verfahren im Staatsvertrags-
bereich oder im Nicht-Staats-
vertragsbereich?

Welches Verfahren ist anwendbar?

 •  Offenes oder selektives  
Verfahren

 • Einladungsverfahren
 • Freihändiges Verfahren

Was gehört in die Ausschrei   bungs-
unterlagen?

Wo ist die Ausschreibung zu 
veröffentlichen?

Die Schwellenwerte unterscheiden sich nach anwend-
baren Rechtsgrundlagen, Vergabestellen und Auftrags-
arten.

Eine Vergabestelle kann grundsätzlich frei zwischen 
offenem oder selektivem Verfahren wählen. Selektive 
Verfahren sind zeitintensiver und eignen sich insbeson-
dere bei komplexen Aufträgen (sehr aufwändige Ange-
botsauswertung) oder in Fällen, wo die zu erwartende 
Anzahl der Angebote gross ist.

Bei der Frage, ob eine freihändige Vergabe im Sinne 
einer Ausnahmebestimmung erfolgen kann, ist zu 
bedenken, dass die Ausnahmebestimmungen restriktiv 
auszulegen sind!

Umschreiben Sie in den Ausschreibungsunterlagen 
eindeutig die verlangten Angaben und Unterlagen und 
geben Sie klar bekannt, ob Subunternehmer, Arbeits  -
ge mein  schaften und Varianten zulässig sind. Äussern 
Sie sich auch zur Aufteilung in Lose und zur Zulässigkeit 
von Teilangeboten. Beachten Sie, dass im Leistungsver-
zeichnis Produkte oder Marken nur genannt werden 
dürfen, wenn eine neutrale Umschreibung nicht mög-
lich ist; Produktebezeichnungen sind immer mit dem 
Zusatz «oder gleichwertig» zu versehen.

Neben der gesetzlich vorgeschriebenen Publikation 
www.simap.ch bietet sich je nach Art des Auftrages 
auch vom Gemeinwesen allen falls zusätzlich vorge-
sehene amtliche Publikations organe an.
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Vorbereitung einer Beschaffung
Welches Verfahren kommt zur Anwendung? 4.2K

Handbuch für Vergabestellen 2011

Lieferaufträge

Lieferauftrag
> CHF 350'000*?
(Anhang 1 zur IVöB)

Auftrag
< CHF 100'000?

Ausnahme
gemäss

§ 10 SVO?

Ausnahme
gemäss

§ 10 SVO?

Auftrag
< CHF 250'000?

Nein

Nein

Ja

Ja

Ja

Nein

Ja

Nein

Offenes
Verfahren

Selektives
Verfahren

Einladungs-
verfahren

Freihändiges
Verfahren

Offenes
Verfahren

Selektives
Verfahren

Freihändiges
Verfahren

Ja

Nein

Verfahren im
Staatsvertragsbereich

Verfahren im Nicht-
Staatsvertragsbereich

* bzw. CHF 640’000, CHF 700’000 ( 3.4)K
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Vorbereitung einer Beschaffung
Welches Verfahren kommt zur Anwendung? 4.2K

Handbuch für Vergabestellen 2011

Dienstleistungsaufträge

* bzw. CHF 640’000, CHF 700’000 ( 3.4)K

Dienst-
leistungsauftrag

> CHF 350'000*?
(Anhang 1 zur IVöB)

Auftrag
< CHF 150'000?

Ausnahme
gemäss

§ 10 SVO?

Ausnahme
gemäss

§ 10 SVO?

Auftrag
< CHF 250'000?

Nein

Nein

Ja

Ja

Ja

Nein

Ja

Nein

Offenes
Verfahren

Selektives
Verfahren

Einladungs-
verfahren

Freihändiges
Verfahren

Offenes
Verfahren

Selektives
Verfahren

Freihändiges
Verfahren

Ja

Nein

Verfahren im
Staatsvertragsbereich

Verfahren im Nicht-
Staatsvertragsbereich
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Vorbereitung einer Beschaffung
Welches Verfahren kommt zur Anwendung? 4.2K

Handbuch für Vergabestellen 2011

Bauaufträge

* bzw. CHF 8’000’000 ( 3.4)K

Summe der
Bauaufträge

> CHF 8'700'000*?
(Anhang 1 zur IVöB)

Auftrag
< CHF 150'000 im

Baunebengewerbe bzw.
< CHF 300'000 im

Bauhauptgewerbe?

Ausnahme
gemäss

§ 10 SVO?

Ausnahme
gemäss

§ 10 SVO?

Auftrag
< CHF 250'000 im

Baunebengewerbe oder
< CHF 500'000 im

Bauhauptgewerbe?

Nein

Nein

Ja

Ja

Ja

Nein

Bagatellklausel?
(Art. 7 Abs. 2 IVöB)

Nein

Ja

Nein

Offenes
Verfahren

Selektives
Verfahren

Einladungs-
verfahren

Freihändiges
Verfahren

Offenes
Verfahren

Selektives
Verfahren

Freihändiges
Verfahren

Ja

Ja

Nein

Verfahren im
Staatsvertragsbereich

Verfahren im Nicht-
Staatsvertragsbereich




